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E
s war die Pädagogin Ellen 
Key, die 1902 das 20. Jahr-
hundert als das „Jahrhun-
dert des Kindes“ prokla-
mierte. Gleichwohl 
brauchte es nach Verab-

schiedung der UN-Kinderrechtskonven-
tion im Jahr 1989 in Deutschland mehre-
re Ermahnungen des Bundesverfassungs-
gerichts, ehe die gewaltfreie Erziehung 
um die Jahrhundertwende in das Bürger-
liche Gesetzbuch Eingang fand. Von vie-
len wurde dies damals als reine Symbol-
politik abgetan. Fast ein Vierteljahrhun-
dert später wissen wir es besser.  Die 
Einstellung gegenüber Körperstrafen hat 
sich tiefgreifend gewandelt.  Fürsprecher 
finden sie nirgends mehr.

Die Debatte über die Einführung von 
Kinderrechten in die Verfassung ähnelt 
jenem langen Ringen um die gewaltfreie 
Erziehung. Wieder werden unzulässige 
Eingriffe in privilegierte, vom Naturrecht 
hergeleitete Elternrechte heraufbe-
schworen, wieder wird das Vorhaben  als 
Symbolpolitik abgetan.  In der letzten Le-
gislaturperiode scheiterte ein untaugli-
cher Kompromissversuch der damaligen 
Bundesjustizministerin Christine Lamb-
recht – zu Recht. Die SPD-Politikerin  hat-
te vor, spezifische Kinderrechte in Arti-
kel sechs des Grundgesetzes zu veran-
kern, scheute dabei aber davor zurück, 
der Berücksichtigung des Kindeswohls, 
ähnlich wie es in der UN-Kinderrechts-
konvention geregelt ist, eine „vorrangi-
ge“ Bedeutung zu geben –  im  Entwurf 
war  nur von „angemessener“ Berücksich-
tigung die Rede. 

Freilich war  der ganze Ansatz falsch. 
Artikel 6 beschreibt aus guten histori-
schen Gründen die Abwehrrechte der Fa-
milie gegenüber staatlichen Eingriffen 
und bezeichnet Erziehung und Pflege der 
Kinder als das natürliche Recht und die 
zuvörderst den Eltern obliegende Pflicht. 
Erst an der Schwelle der Kindeswohlge-
fährdung kommt das staatliche Wächter-
amt ins Spiel. Gemeint ist damit aber  
eben die Aufmerksamkeit der Gesamtbe-
völkerung, also der staatlichen Gemein-
schaft,  und nicht nur spezifisches Kinder-
schutzhandeln, etwa  der Jugendämter. 
Der Schutz des  Kindeswohls geht alle an.

Natürlich gilt das Grundrecht auf kör-
perliche Unversehrtheit (Artikel 2, Ab-
satz 2 des Grundgesetzes), welches durch-
aus psychische Erkrankungen und Belas-
tungen, die ja auch ihre körperlichen 
Korrelate haben, einbezieht, uneinge-
schränkt auch für Kinder. Dennoch soll-
ten spezifische Kinderrechte in Artikel 2  
Absatz 1 („Jeder hat das Recht auf die 
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“)  
verankert werden, denn Kinder benötigen 
Entwicklungsmöglichkeiten und eine 
Entwicklungsförderung, wenn sie später 
als Erwachsene ihr Potential frei entfal-
ten können sollen. 

Das Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit kann nur verwirklicht  
werden, wenn Kindern die dafür not-
wendigen Rahmenbedingungen geboten 
werden. Erziehungs- und Förderpart-
nerschaften zwischen Staat und Familie 
würden so als unabdingbar   für die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit gerahmt. 
Es geht also nicht darum, in Elternrech-
te einzugreifen – wo dies nötig ist, gibt 
es hinreichende Regelungen, aber oft-
mals keine hinreichende personelle 
Ausstattung für Kinderschutz und die 
entsprechenden Hilfen. Es geht um Ent-
wicklungs- und Teilhabechancen aller 
Kinder und Jugendlichen sowie die ent-
sprechende staatliche Verantwortung. 
Diese ist  auch unter dem Aspekt der Ge-
nerationengerechtigkeit zu betrachten. 
Das Grundgesetz verlangt nicht nur,  die 
Persönlichkeitsentfaltung bei erwachse-
nen Erwerbstätigen oder Senioren zu 
garantieren, sondern auch dafür zu sor-
gen, dass Entwicklungsvoraussetzungen 
bestehen, unter denen den heutigen 
Kindern und Jugendlichen später eine 
freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
mög lich ist. 

Fragen der Kindesentwicklung und 
der Familie betreffen fast alle Politikbe-
reiche. Doch anders als auf die Verein-
barkeit mit Staatszielen wie  Umwelt-
schutz oder Gleichberechtigung werden  
Gesetzentwürfe nicht routinemäßig auf 
diese Fragen hin überprüft. Die Auswir-
kungen auf Kinder, über die in  Festre-
den so gerne gesagt wird, dass sie unsere 
Zukunft darstellen, spielen bei der Be-
wertung des konkreten   Regierungshan-
delns keine Rolle. Dabei sind  Kinder-
rechte und Kinderschutz wichtiger denn 
je,  haben die aufeinanderfolgenden Kri-
sen der vergangenen  Jahre doch deut-
lich werden lassen, dass die Belange der 
Kinder  systematisch nicht berücksich-
tigt wurden und  Teile der jüngeren Ge-
neration dadurch in ihrer Persönlich-
keitsentfaltung beeinträchtigt wurden. 

Die Befunde sind mittlerweile zahl-
reich. Die schon wenige Wochen nach 
Ausbruch der Corona-Pandemie auf der 
Basis von Befunden aus früheren loka-
len Epidemien vorhergesagten psycho-
sozialen Belastungen von Kindern und 
Jugendlichen sind eingetreten. Die EU 
spricht offen von einer „Mental Health 
Crisis“, also einer Krise der psychischen 
Gesundheit, die insbesondere Kinder 
und Jugendliche und junge Erwachsene 
im Übergang betrifft. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) wiederum be-
zeichnet für die europäische Region 
einen Teil der Gruppe der Adoleszenten 
als „left behind“, also als zurückgelas-
sen. Offensichtlich sind bei den oft 
kurzfristig getroffenen Entscheidungen 
während der Pandemie die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen und ihrer 
Familien in Krisenstäben und anderen 
Runden kaum berücksichtigt worden. 

Heute zeigen europaweite Meta-Ana-
lysen von Prospektivstudien, welche 

schon vor der Pandemie Daten erfasst 
hatten und dies während und nach der 
Pandemie weiter taten, dass zwischen 
dem Anstieg von Angst- und Depres-
sionssymptomen und der Rigidität der 
Maßnahmen wie der Schließung von 
Schulen und Kindertageseinrichtungen 
ein klarer korrelativer Zusammenhang 
besteht. Der Deutsche Ethikrat hat he-
rausgestellt, wie viel die jüngere Gene-
ration zum Infektionsschutz – also im 
Prinzip zum Überleben der Älteren und 
Ältesten in diesem Lande – beigetragen 
hat. Jetzt sei es eine Frage der Genera-
tionengerechtigkeit,  verpasste Chancen 
auszugleichen. 

Dabei hat die Pandemie nicht alle Kin-
der und Jugendlichen gleichermaßen ge-
troffen. Wer das Glück hatte, die Pande-
miephase in einer harmonischen Familie 
und vielleicht noch in einer privilegierten 
Wohnsituation zu durchleben, der hat 
kaum bleibende Nachteile erfahren.  Ein 
Zusammenrücken von Familien durch 
verstärktes Homeoffice  hatte teilweise 
sogar positive Veränderungen zur Folge. 
Wer aber schon vor der Krise der Unter-
stützung bedurfte, etwa im Rahmen der 
schulischen Inklusion aufgrund einer Be-
hinderung, war durch Wegfall von Unter-
stützungsleistungen deutlich stärker be-
troffen. Sozialwissenschaftler sprechen 
in diesem Zusammenhang von kumulati-
ver Ungleichheit. 

 Die Pandemie hat  Dysfunktionalitä-
ten in unseren Versorgungssystemen 
wie unter einem  Brennglas sichtbar ge-
macht.  Kinder, welche im Elternhaus 
der Vernachlässigung wie auch   körperli-
cher oder sexueller Gewalt ausgesetzt 
waren, waren    über längere Zeit von 
Außenkontakten abgeschnitten. Da-
durch wurden auch die Chancen für 
Interventionen zum Kinderschutz ver-
ringert.  Es kann daher nicht verwun-
dern, dass in der Jugendhilfe-Statistik 
des Statistischen Bundesamtes die Hilfe-
gewährung erstmals seit vielen Jahren 
rückläufig ist  – nicht, weil der Bedarf 
geringer geworden wäre, sondern weil 
die Institutionen nur eingeschränkt ihre 
Funktion erfüllen konnten. 

Während in der letzten Legislaturpe-
riode das Bundesfamilienministerium 
und das Bundesbildungsministerium 
noch ein nennenswertes Aufholpro-
gramm für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien aufgelegt hatten, sind entspre-
chend dimensionierte Programme in 
dieser Legislatur nicht mehr vorhanden. 
Gut gemeinte Appelle zum Beispiel in 
einem Bündnis für die jüngere Genera-
tion, zu dem Bundesfamilienministerin 
Lisa Paus (Grüne) eingeladen hat, ver-
hallen ungehört oder dienen zur Flan-
kierung von Aktionen, die angesichts 
der dramatischen Ausgangslage nur als 
Alibi-Veranstaltungen bezeichnet wer-
den können. Dazu zählt auch die Ein-
führung von Peer-Mental-Health-Coa-
ches  an hundert Schulen in Deutsch-
land. Lippenbekenntnisse und  Tropfen 
auf den heißen Stein können die großen 
Defizite im Versorgungsbereich nicht 
abbauen. Zudem dürfte  ein solcher 
Peer-Einsatz ohne vernünftige Beglei-
tung und Unterstützung zu einer Über-
forderung ehrenamtlich engagierter Ju-
gendlicher führen. Anstelle von  Aktio-
nismus braucht es eine Pyramide 
abgestimmter und abgestufter Maßnah-
men und Interventionen, um Beratungs- 
und soziale Unterstützungsangebote mit 
Angeboten zur  Prävention und zur 
Krankenbehandlung  zusammenzubrin-
gen. Statt dessen verharren alle Beteilig-
ten in  den systembedingten Silos des 
Gesundheitswesens, der Jugendhilfe 
oder der Behindertenhilfe.  Gleichzeitig 
trifft der vorhersehbare, aber dennoch 
nicht eingeplante Fachkräftemangel alle 
pädagogischen und psychosozialen Be-
reiche mit erheblicher Vehemenz: Leh-
rermangel, Mangel in den Pflegeberu-
fen, Mangel an Erziehern und Heilerzie-
hungspflegern. Selbst da, wo es nicht 
nur wünschenswert wäre, sondern not-
wendig und finanzierbar, können Ange-
bote nicht ausgeweitet werden, weil die 
hierfür notwendigen Fachkräfte nicht 
zur Verfügung stehen. 

Wenn aber eine qualitativ gute Betreu-
ungsinfrastruktur nicht zur Verfügung 
steht, um Kindern in den ersten Lebens-
jahren in einem Gruppenkontext adäqua-
te und gleich gute Voraussetzungen beim 
Einstieg in die Schule zu vermitteln, dann 
ist dies nicht nur eine Ursache dafür, dass 
Unterschiede in Herkunft und Bildung so 
dramatisch auf Bildungsergebnisse in 
Deutschland durchschlagen. Schlechte 
oder fehlende Betreuungsstrukturen sind 
auch verantwortlich dafür, dass die Le-
bensentwürfe von Männern und Frauen 
und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf in Frage gestellt werden. 

Gesellschaften werden von Familien 
dann als ungerecht und unsolidarisch er-
lebt, wenn das zugesicherte Recht auf 
einen Kindergartenplatz nicht gewähr-
leistet wird. Leidet ein Familienangehöri-
ger unter einer chronischen Erkrankung 
oder einer Behinderung, wird der Zugang 
zu gesellschaftlicher Teilhabe noch durch 
zahlreiche andere Hinderungsgründe be-
einträchtigt. Da ist es nicht verwunder-
lich, dass in Deutschland im Kontext der 
Nachhaltigkeitsdebatte kaum über das 
Ziel 16 gesprochen wird,  in dem gerechte 
und partizipative Gesellschaften einge-
fordert werden. 

Eine weitere zentrale Entwicklungs-
voraussetzung für Kinder und Jugendli-
che ist das gewaltfreie Aufwachsen. 
Nachhaltigkeitsziel 16.2, auf das sich die 
Weltgemeinschaft geeinigt hat, lautet 
deshalb „End abuse, exploitation, traffi-
cking and all forms of violence against 
and torture of children“. Eigentlich wur-
de beschlossen, solch wichtige Ziele ge-
nauso  im Blick zu behalten wie die Um-

muliert. Vor allem geht es darum, psy-
chosoziale Förderprinzipien in basalen 
Alltagshandlungen in Institutionen mit 
einzubeziehen. Eine Kampagne „How 
are you?“ („Wie geht es Dir?“) fordert 
dazu auf, alle jeden Tag zu Beginn des 
Tags danach zu fragen, wie es in der be-
lastenden Situation um die Psyche steht. 
Selbst ein Bankautomat wird so pro-
grammiert, dass diese Frage aufgegrif-
fen wird und dass so das Stigma in Be-
zug auf psychische Probleme abgebaut 
werden kann. Auf den darüberliegen-
den Ebenen der Kommune und der Re-
gion wird die Gemeinschaft auch durch 
Unterstützung der Familien  gestärkt. 
Erst dann kommen gezielte Beratungs-
angebote und am Ende  in der Spitze kli-
nische Versorgungsangebote ins Spiel, 
auch wenn sie   noch lange nicht europäi-
schen Standards entsprechen. 

In Deutschland haben  Jugendliche 
während der Pandemie  mit den Füßen 
abgestimmt und etablierte Beratungsan-
gebote wie das  aus einer studentischen 
Privatinitiative hervorgegangene Ange-
bot „Krisenchat“ intensiv genutzt. Kri-
senchat hat seit Mai 2020 mehr als  
80.000 Beratungen durchgeführt und 
kann dennoch die gestiegene Nachfrage 
nicht erfüllen. Diese Angebote, die von 
jungen Menschen selbst als Sozialunter-
nehmer initiiert wurden, bedürfen des 
Ausbaus, der Förderung und einer viel 
stärkeren Vernetzung mit den etablier-
ten Versorgungssystemen, also mit Fa-
milienunterstützung auf kommunaler 
Ebene, mit fokussierter Beratung und 
Behandlung, darunter auch webbasier-
ter Psychoedukation und Onlinethera-
pie,  und nicht zuletzt  klinischen Be-
handlungsangeboten. Nur so wird es 
möglich sein, tatsächlich allen zeitnah 
die notwendige Hilfe und Unterstützung 
zukommen zu lassen. Statt dessen wer-
den die Wartezeiten auf Behandlungs-
plätze immer länger. 

N
ot macht, wie man in der 
Ukraine sehen kann, er-
finderisch. Immer wie-
der wurde auf der Kon-
ferenz betont, dass ein 
solcher Umbau im Be-

reich psychische Gesundheit, psychoso-
ziale Unterstützung und Rehabilitation 
nicht allein von staatlicher Seite bewerk-
stelligt werden kann, sondern dass es der 
Unterstützung durch Wohlfahrtsverbän-
de, Stiftungen und der Zivilgesellschaft 
bedarf.  Allerdings gilt diese Erkenntnis 
nicht nur für die  Ukraine, wo systema-
tisch auch die aus der Corona-Pandemie 
entstandenen Belastungen für Kinder 
und Jugendliche mitgedacht werden, son-
dern auch für  Deutschland. Hier werden 
die konsekutiven Krisen derzeit nicht 
hinreichend als eine kumulative Belas-
tung für Kinder und Jugendliche und ihre 
Familien wahrgenommen und politisch 
eingehend debattiert. 

Gesellschaftliche Teilhabe von Kin-
dern und Jugendlichen muss in einem 
Prozess erreicht und aufrechterhalten 
werden. Sie muss von den betroffenen 
Jugendlichen erwünscht und angestrebt 
sein. Deshalb müssen Angebote auch so 
gestaltet werden, dass sie von Jugendli-
chen auch wahrgenommen werden.  Bei 
der Förderung von Teilhabe  geht es im-
mer um „facilitation“, wie es die Weltge-
sundheitsorganisation nennt, also um 
die Überwindung von Barrieren. Solche 
Teilhabe entspricht der Tradition euro-
päischer Demokratien in der Verbindung 
von Rechten und Pflichten, das heißt  
dem Konzept der voraussetzungsvollen 
staatlich-gesellschaftlichen Vertragsge-
meinschaft. 

Schritte wie Kinderrechte an der richti-
gen Stelle im Grundgesetz zu verankern 
mögen zwar auf den ersten Blick wie 
Symbolpolitik wirken. Sie sind es aber 
nicht, sondern sie  verändern Prioritäten-
setzungen. Die Einführung der gewalt-
freien Erziehung in Deutschland war eine 
der Großtaten der ersten rot-grünen Ko-
alition – auch wenn der damalige Bundes-
kanzler Gerhard Schröder es sich noch 
leisten konnte, Familienpolitik als „Ge-
döns“ abzuqualifizieren. Die Ampelkoali-
tion war als Fortschrittskoalition angetre-
ten. Sie sollte nicht nur ein paar trendige 
Akzente im Sinne der Klientelpolitik hin-
terlassen, sondern sie sollte einen breiten 
gesellschaftlichen Konsens suchen, um 
unsere Verfassung für eine Zeitenwende 
nach den Erfahrungen der immer noch 
nicht bewältigten sukzessiven Krisen zeit-
gemäß aufzustellen und systematisch da-
für zu sorgen, dass im Sinne der Genera-
tionengerechtigkeit nie wieder so über die 
elementaren Rechte von Kindern auf 
Schutz und Förderung hinweggegangen 
wird wie in der Coronakrise. 

Wenn der Staat den Rahmen setzt, 
dann kann er die Förderbereitschaft 
vieler Stifter und den Einsatz vieler Eh-
renamtlicher in einem immer noch rei-
chen Land wie Deutschland erfolgreich 
bündeln. Nachhaltigkeitspolitik wird 
zuvörderst für Menschen gemacht und 
vor allem für die nachkommenden Ge-
nerationen. Dies darf bei allem Streit 
über den Umbau der Wirtschaft und die 
Umsetzung von Umweltzielen und auch 
gerade angesichts der massiv gewachse-
nen äußeren Bedrohung nicht vergessen 
werden.
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weltziele, die viel stärker im Fokus der 
Öffentlichkeit stehen. Um diese Aufga-
be zu erleichtern, wurden  spezifische In-
dikatoren festgelegt, die in den Ver-
tragsstaaten erfasst werden sollen. Der 
Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen hat sich 
schon in der vergangenen Legislaturpe-
riode  für ein  regelmäßiges staatliches 
Monitoring ausgesprochen. Bis heute ist 
nichts geschehen. 

 Im Koalitionsvertrag der Ampel war 
zu Recht die Verstetigung des Amtes 
einer Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM) durch die Schaffung einer ge-
setzlichen Grundlage und die damit in 
Verbindung stehenden Gremien vorge-
sehen worden. Zu den Aufgaben  sollten 
auch eine regelmäßige Berichtspflicht 
gegenüber dem Parlament und damit der 
Aufbau eines systematischen Monito-
rings der Gewalt gegen Kinder in 
Deutschland gehören. Des Weiteren 
sollten bewährte, von der Weltgesund-
heitsorganisation als Leuchtturm-Bei-
spiel für die europäische Region be-
zeichnete Beratungsangebote für Fach-
kräfte, Eltern und Betroffene als 
staatliche Aufgabe dauerhaft verankert 
werden. Betroffene sexualisierter Ge-
walt schließlich sollten angesichts der 
Begrenzungen, die trotz aller Verbesse-
rungen im Sozialgesetzbuch XIV gerade 
für Altfälle weiterbestehen, über ein er-
gänzendes Hilfesystem relativ komplika-
tionslos Zugang zu Hilfen bekommen, 
was nun in Frage steht.  

W
ährend andere  Vor-
haben  aus dem Ko-
alitionsvertrag wie 
die Legalisierung 
von Cannabis mitt-
lerweile in die Tat 

umgesetzt wurden, geht es mit dem Ge-
setz zur Stärkung  der Strukturen gegen 
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen nur schleppend voran. Der Ge-
setzentwurf, der vor mehr als einem 
Jahr im Grundsatz fertiggestellt war, hat 
erst in der vergangenen Woche in einer 
von Finanzminister Christian Lindner 
erheblich gestutzten Fassung die Länder 
und Verbände mit der Bitte um Stellung-
nahme erreichet.    Dabei wurde  nach der 
Veröffentlichung der Forum-Studie im 
Januar angesichts der an vielen Punkten 
versagenden Institutionen –  hier der 

evangelischen Kirche – abermals ein in-
dividuelles staatlich garantiertes und 
staatlich flankiertes  Recht auf Aufarbei-
tung gefordert. Selbst die Kirche hat sich 
dieser Forderung angeschlossen. Fast 
entsteht der Eindruck, dass die Rechte 
von Kindern und Betroffenen angesichts 
der Zeitenwende und  der Haushaltskrise 
hintanstehen müssen. 

Im Gegenteil wäre es  sogar notwendig, 
auch in den  Ländern und Kommunen 
durch Beauftragte und normative Vorga-
ben sicherzustellen, dass diese Perspekti-
ve nie vergessen wird. Auch auf der Ebe-
ne der europäischen Zusammenarbeit 
wäre eine  klare Prioritätensetzung zu-
gunsten von Kindern und Jugendlichen  
ein Signal für die Zukunftsfähigkeit des 
Landes.  Gerade deshalb wäre es jetzt an 
der Zeit, Kinderrechte  im Grundgesetz 
zu verankern.  

Wenn derzeit zu Recht eine Debatte 
darüber geführt wird, wie die Stellung 
des  Bundesverfassungsgerichts gegebe-
nenfalls durch eine Verfassungsände-
rung gestärkt werden kann, müsste doch 
auch angesichts der von der EU festge-
stellten „Mental Health Crisis“, die be-
sonders die junge Generation betrifft, 
die notwendige Berücksichtigung der 
Entwicklungsinteressen junger Men-
schen Verfassungsrang erhalten. Man-
ches Gremium wäre in den zurücklie-
genden  Krisen anders zusammengesetzt 
gewesen und manche Entscheidung wä-
re deshalb  anders gefallen, wären Kin-
derrechte in die Verfassung aufgenom-
men worden.  

Kinder sind auch die ersten Opfer krie-
gerischer Auseinandersetzungen und von 
Flucht und Vertreibung. Müssen sie belas-
tende Ereignisse verarbeiten, haben sie 
weniger Chancen auf soziale Teilhabe 
und  ein höheres körperliches und psychi-
sches Erkrankungsrisiko. Mehrere Stu-
dien haben gezeigt, dass Eltern, die  mul-
tiple Kindheitsbelastungen erlebt hatten, 
in der Pandemie besonders stark unter 
Druck standen. Auch fiel die Rückkehr 
zur Normalität   besonders schwer.   Den Fa-
milien, die in der Pandemie oder in einer 
Fluchtsituation Unglaubliches zur Stress-
reduktion und Entwicklungsförderung 
ihrer Kinder getan haben, gebührt höchs-
ter Respekt. Glücklicherweise sind des-
halb viele Kinder und Jugendliche relativ 
resilient durch Situationen mit erhebli-
chem Belastungspotential gekommen.  
Aber wie in dem afrikanischen Sprich-

wort „ein ganzes Dorf“ benötigt wird, da-
mit ein Kind gut aufwachsen kann, so 
brauchen insbesondere  vorbelastete Fa-
milien in Krisenphasen Unterstützungs-
partnerschaften, welche die elterlichen 
Möglichkeiten ergänzen und verhindern, 
dass ganze Gruppen von  Kindern und Ju-
gendlichen abgehängt werden. 

Auf der europäischen Ebene ist diese 
Problematik im vergangenen Jahr in 
zahlreichen Debatten und in wichtigen 
Papieren der Kommission und des Euro-
päischen Parlaments  angesprochen wor-
den. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass die 
Verwirklichung von Kinderrechten auf 
Förderung und Unterstützung sowie  der 
Kinderschutz auch im Europawahlkampf 
Beachtung finden.  Wie viele katastro-
phale Testate, etwa nach  Schulvergleichs-
untersuchungen, will sich Deutschland 
noch abholen? Neben den notwendigen 
Reformen im Kultusbereich braucht es 
ein grundsätzliches Umdenken in Bezug 
auf den Wert und die Förderwürdigkeit 
der Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen. Um Stress und Belastungen 
im Alltag besser gewachsen zu sein, müs-
sen Kinder schon ab der frühen Kindheit, 
aber vor allem im Schulalter, Selbstregu-
lationskompetenzen erwerben. Diese 
sind Voraussetzung für erfolgreiches Ler-
nen wie für die erfolgreiche Teilhabe in 
einer sozialen, fürsorglichen Gemein-
schaft.

Eine ukrainisch-deutsche Fachkonfe-
renz  unter der Schirmherrschaft der bei-
den First Ladies Frau Selenska und Frau 
Büdenbender  über psychische Gesund-
heit, psychosoziale Unterstützung und 
Rehabilitation hat den staunenden deut-
schen Teilnehmern vor Augen geführt, 
was in der Ukraine  in Bezug auf die psy-
chische Gesundheit und Stabilisierung 
der Gesamtbevölkerung, vor allem aber 
der  Kinder und Jugendlichen, unternom-
men wurde. 

Das  ukrainische Gesundheitsministe-
rium hat schon früh  erkannt, welche 
Langzeitfolgen psychische Belastungen 
in Kindheit und Jugend nach sich ziehen 
können und wie zentral für eine zukünf-
tige stabile Ukraine psychisch stabile 
Kinder und Jugendliche sind. Mit hoher 
Motivation und beeindruckendem En-
gagement wurde auf der Basis von Kon-
zepten der UN und der WHO eine Pyra-
mide der psychischen Gesundheitsver-
sorgung und der psychosozialen 
Unterstützung landesspezifisch ausfor-

Zeitenwende 
auf Kosten von 

Kindern
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 in der politischen und gesellschaftlichen Debatte 
in Deutschland nach wie vor  zu kurz.
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